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Gemeinde Neubiberg 

 

Gemeinderat  

Sitzung am 11.05.2026, TOP Nr. 3.5 

  

   

 

Sachgebiet: Organisation und Recht 

Vorlage Nr.: 2026/6492 

 

 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus  

Gemeinderat 11.05.2026 öffentlich Kenntnisnahme 

 

 

Vereidigung der gewählten weiteren Bürgermeisterinnen/Bürgermeister 

 

Sachverhalt: 

 

Gem. Art. 27 KWBG hat der / die neugewählte zweite bzw. dritte Bürgermeister/-in spätestens zu Beginn der 

ersten Sitzung nach seiner / ihrer Wahl den Diensteid zu leisten. Auch hier besteht die Möglichkeit an Stelle 

eines Eides ein Gelöbnis zu leisten. 

 

Die Eidesformel lautet: 

„Ich schwöre Treue dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und der Verfassung des Freistaates 

Bayern, Gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte Erfüllung meiner Amtspflichten, (so wahr mir Gott helfe).“ 

 

Die Gelöbnisformel lautet: 

„Ich gelobe Treue dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und der Verfassung des Freistaates 

Bayern, Gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte Erfüllung meiner Amtspflichten, (so wahr mir Gott helfe).“ 

 

Zu beachten ist, dass die Eidesleistung nur dann entfallen würde, wenn der bisherige zweite oder dritte 

Bürgermeister im Anschluss an seine Amtszeit wieder in das Amt als weiterer Bürgermeister bei der Gemeinde 

Neubiberg gewählt werden würde. 

 

Die beiden weiteren Bürgermeister/-innen xxxx (2. Bürgermeister/-in) sowie xxxx (3. Bürgermeister/-in) 

entschieden sich für die Eidesformel / Gelöbnisformel. Der Diensteid / das Gelöbnis wurde vom Ersten 

Bürgermeister Thomas Pardeller abgenommen. 
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